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IMmatfdjuß
ZEITSCHRIFT DER SCHWEIZERISCHEN VEREINIGUNG FÜR HEIMATSCHUTZ
XXIX. JAHRGANG - HEFT 4-1. JULI 1934

NACHDRUCK DER AUFSÄTZE UND MITTEILUNGEN BEI DEUTLICHER QUELLENANGABE ERWÜNSCHT

jStattò unì) Stan&esdjre Dea 9lrc^iteften
Wie wir vernehmen, sind Bestrebungen im Gang, den Titel des Architekten zu
schützen, zu verhindern, dass jeder Bauunternehmer, Bauspekulant und Bauzeichner
sich den Namen eines Architekten anmassen darf. Nur der Abiturient der Eidg.
Techn. Hochschule soll ihn künftig führen dürfen; wer ihn sonst führen möchte,
hätte sich einer Prüfung über darstellende Geometrie, höhere Mathematik und derlei
Dinge zu unterziehen.

Wir anerkennen gerne, dass das sehr brav gemeint ist, aber wir halten eine solche

Lösung der Dinge für ungenügend und oberflächlich, für ganz ungeeignet, einen

tüchtigen und vertrauenswürdigen Stand von Architekten zu schaffen und unser
Land vor scheusslicher Entstellung zu schützen.

Denn hier ist es in den letzten Jahren gar nicht besser geworden, im Gegenteil. Der
Schmierant und Pfuscher hat in lieblichem Verein mit dem Spekulanten alles an
sich gerissen und lässt den wirklichen, den guten Architekten kaum mehr zum Bauen
kommen. Und wie versauen diese Brüder unsere Gegend, es ist nicht zum Sagen!
Sie sind der grösste Schaden in unserm Bauwesen, und nie werden wir zu einem
einheitlichen Baustil, zu harmonischen Ortsbildern kommen, so lange man ihnen nicht
das Handwerk gelegt hat. In einem grossen Dorf unmittelbar vor den Toren Basels,

in dem jährlich wohl zum mindesten ein Dutzend Wohnhäuser gebaut werden, ist
noch gar nie ein wirklicher Architekt an die Reihe gekommen. Und es sieht auch

danach aus. In der Stadt Basel baut ein sogenannter Architekt mächtige Rechtecke

grosser Mietshäuser, eines nach dem andern, immer wieder den gleichen Grundriss,
die gleichen wässrigen Bauformen und wässrigen Farben; die künftige Erscheinung der

Stadt wird durch keinen wie durch ihn bestimmt. Zwischen Zürich und Wytikon sah

ich jüngst ein grosses Quartier, bei dem das Nichtskönnertum und die schnöde

Gewinnsucht zu jedem Fenster hinausgrinsen. Und so ist es überall, überall. Die
staatlichen Heimatschutz-Kommissionen haben hier nichts ausrichten können.

Ist es nun nicht ein seltsames und fast komisches Vorurteil, zu glauben, man könne

jene Eigenschaften, die den wirklichen Architekten ausmachen, durch eine Prüfung
feststellen? Starkes künstlerisches Verantwortungsgefühl, sauberste Ehrenhaftigkeit
gegenüber den Berufsaufgaben und im Leben überhaupt, wahres, selbständiges
Talent wird kein Examinator jemals erkennen können. Auch ist ein diplomierter
Architekt noch lange kein Architekt; er muss das erst durch seine Berufs- und
Lebensführung beweisen und kann trotz seines Diploms noch ins Lager der wohlbezahlten

49

Heimatschuß
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Stand und Stsndesehre des Architekten
^c7ie vir vernebmen, sind Lestrebungen im (-ang, den Tirei des ArebireKren ^u
scbütxen, ?u verbindern, dass jeder Lauunternebmer, LauspeKuiant und Lau^eicbner
«cn cien I>lamen eines ArcbireKten anmassen darf. IXsur cier Abiturient cier bidg.
I'ecrin. blocbscbuie soii inn Künftig fübren dürfen; ver ibn sonsr fübren möckte,
bätte sicb einer Prüfung über darsteiiencle Oeomerrie, böbere lVIarbematib und cieriei

Dinge ^u unter^ieben,
^c7ir anerkennen gerne, ciass cias sebr brav gemeint isr, aber vir ballen eine solcbe

bösung cier Oinge für ungenügend unci oberfiäcbiicb, für gan? ungeeignel, einen

tücbtigen unc! vertrauensvürdigen Ltand von ArcbiteKren ^u scbaffen unci unser
band vor scbcnssbcber bntsteiiung 2^u scbütxen,

Oenn bier ist es in cien letzten Labren gar nicbr besser gevorden, im (Zegenteii. Oer
8cbmieranr unc! bfuscber bar in iiebiicbem Verein mit ciem Spekulanten alles an
sicb gerissen nnci iässt clen virkiicben, cien guren ArcbiteKren bäum mebr xum bauen
bommen. Ond vie versauen diese Lrücier unsere Legend, es isr nicbr ?um Tagen!
8ie sind der grössre 8cbaden in unserm Lauvesen, und nie verden vir ?n einem ein-
beiriicben öausrii, ^u barmoniscben Ortsbiidern bommen, so lange man ibnen nicbr
das r^andverk gelegt bar. In einem grossen Oorf unmittelbar vor den 'boren baseis,

in dem jäbrlicb vobl ^um mindesten ein Dutzend ^Vobnbäuser gebaut verden, ist
nocb gar nie ein virbiicber ArcbiteKt an die bveibe gekommen, bind es siebr aucb

danacb ans. In der 8radr Lasel baut ein sogenannter ArcbireKr mäcbrige rlecbrecke

grosser lVlietsbäuser, eines nacb dem andern, immer vieder den gieicben Orundriss,
die gieicben vässrigen Lauformen und vässrigen barben; die Künftige brscbeinung der

8radt vird durcb Keinen vie durcb ibn bestimmt. Xviscben ^üricb und 'V/'vtiKon sab

icb jüngst ein grosses (Quartier, bei dem das INicbtsKönnertum und die scbnöde Oe-

vinnsucbr 2u jedem benster binausgrinsen. Ond so ist es überaii, überall. Oie sraar-
licben fjeimarscburx-rvommissionen baben bier nicbrs ausricbten Können.

Isr es nun nicbr ein seitsames und fast Komiscbes Vorurteil, ?u glauben, man Könne

jene bigenscbaften, die den virkiicben ArcbiteKren ausmacben, durcb eine brüfung
feststellen? 8tarlc.es Künsrleriscbes Verantvortungsgefübl, sauberste bbrenbafrigkeit
gegenüber den Lerufsaufgaben und im beben überbaupt, vabres, seibständiges 'ba-
ient vird Kein Hxaminator jemais erkennen Können. Aucb isr ein dipiomierrer Ar-
cbitebr nocb lange Kein ArcbireKr; er muss das ersr durcb seine Berufs- und bebens-

fübrung beveisen und Kann trot? seines Diploms nocb ins bager der voblbe^abltcn
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Spekulantenknechte abschwenken. Kenntnisse in höherer Mathematik sind dem
Architekten heute gewiss vonnöten; aber sie machen noch lange nicht den Architekten

aus und sind kein Schutzwall für den Stand des Architekten gegen das

Eindringen Unberufener. Das sieht etwa so aus, als ob man jemand auf seine Eignung
zum Schriftsteller prüfen wollte und halte sich dabei vor allem an seine Kenntnis
des grossen Duden. Anderseits gibt es unter jenen Architekten, die auch von ihren
diplomierten Berufsgenossen als Mensch und Künstler hochgeachtet sind, eine schöne

Zahl, die nur ein Technikum oder gar bloss eine Sekundär- oder Gewerbeschule
besucht haben; sie in reifen Lebensjahren einer Schulbubenprüfung zu unterziehen,
wäre für sie erniedrigend und auch für den Prüfungsausschuss nicht angenehm.
Den Schutz des Architektenstandes dem Staat zu überweisen halten wir überhaupt
für sehr bedenklich. Der Staat hat in solchen Dingen keine glückliche Hand; er

bevorzugt, vielleicht unbewusst, Leute, die im Nebenberuf Grossräte oder etwas
ähnliches sind, und weiss in seiner Ahnungslosigkeit nicht, dass das für deren Eignung
als Architekten nicht das geringste beweist; ist doch die politische Laufbahn oft ein

geschickt gewählter Ersatz für mangelnde fachliche Begabung. Auch gibt es in der
Schweiz einen sehr bekannten Architekten, der unter seinen Berufsgenossen gar keinen

vorzüglichen Ruf hat und trotzdem von Erfolg zu Erfolg eilt dank dem Schutz,
den ihm ein angesehener Politiker zuteil werden lässt.

Die einzigen Leute, denen es von Herzen daran gelegen ist, dass die Standesehre der
Architekten rein bleibe, sind die wirklichen Architekten selber. Sie allein erwerben
durch die Geschäfte des Tages die Kenntnis, künstlerische Begabung und Ehrenhaftigkeit

eines Kandidaten richtig einzuschätzen und die stinkenden Böcke aus dem

Beruf auszuschliessen. Sie mussten sich zu Architektenkammern zusammenschliessen,

wie das die Rechtsanwälte zur Wahrung ihrer Standesehre getan haben; diesen Kammern

stände das Recht zu, neue Mitglieder aufzunehmen, ohne sich an Prüfungszeugnisse

und dergleichen Dinge zu halten; sie mussten die staatliche Anerkennung
geniessen, ohne staatliche Einmischung zu dulden. Es wäre auch sehr davor zu warnen,

Kandidaten auf ihre Erfolge bei Wettbewerben hin aufzunehmen; denn im
Wettbewerbswesen hat der niederträchtige Betrug seinen Einzug gehalten, und es wäre

gerade eine der wichtigsten Aufgaben einer solchen Architektenkammer, hier unter
Ueberweisung der Schuldigen an die öffentlichen Gerichte Ordnung zu schaffen.

Wir brauchen auch nicht zu warten, bis der störrige eidgenössische Gesetzgebungshengst

aufgezäumt ist. Da kann jeder Kanton für sich anfangen; am raschesten käme

man zum Ziel, wenn sich die grossen Städte an die Spitze stellten. Sie leiden am
meisten unter den heutigen Verhältnissen und werden am aufrichtigsten auf Abhilfe
bedacht sein.

Diese Architektenkammern könnten aus den Ortsgruppen des Bundes Schweizer

Architekten hervorgehen; dieser könnte weiter bestehen als Vereinigung der
schweizerischen Architektenkammern. Die Titelfrage wäre dann ganz einfach zu lösen: die

Abiturienten unserer und der anerkannten ausländischen technischen Hochschulen
haben ohnehin das Recht, sich Diplom-Architekten zu nennen, ob sie den Beruf aus-
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8peKuianrenKnecKre absckvenken. Kenntnisse in KöKerer MarKematiK sinci dem
ArcKiteKren Keute geviss vonnören; aber sie macKen nocK iange nickr cien ArcKireK-
ren aus unä sinci Kein ZcKutxvail lür cien 8tand des ArcKiteKren gegen cias Lin-
dringen Dnberulener, Das siebr etva so aus, ais ob man jemand anf seine bignung
xnm öcbrifrsteiier prüfen voiite und Kalte sicK dabei vor aiiem an seine Kenntnis
des grossen Duden. Anderseits gibr es unter jenen Architekten, die auck von ikren
diplomierten Lerufsgenossen als IvIenscK und Künstler KocKgeacKter sind, eine scköne

x^akl, die nur ein 1'ecKniKum «der gar bloss eine ZeKundar- oder OeverbescKule
besuckt baben; sie in reiten bebensjabren einer ZcKulbubenprüfung xu untergeben,
väre lür sie erniedrigend und aucb für den brüfungsaussckuss nicbt angenebm.
Den LcKutx des ArcbiteKtenstandes dem ötaar xu überveisen baiten vir überbaupt
für sebr bedenkiicb. Der 8taar bar in soicben Dingen Keine giückiicbe lrlancl; er be-

vorxugr, vieiieicbt unbevussr, beute, die im Kiebenberuf Orossräte «der etvas äbn-
licbes sind, und veiss in seiner AbnungslosigKeit nicbt, dass das für deren bignung
ais ArebireKren nickt das geringste beveist; ist dock die poiitiscke baufbabn «fr ein

gescbickr geväbiter llrsarx für mangelnde laebliebe Legabung. Aucb gibr es in der
8cbveix einen sebr bekannten ArcbiteKren, der unter seinen Lerufsgenossen gar Kei-

nen vorxüglicben Kuf bat und trotzdem von brfolg xu brfolg eiit dank dem 8cbutx,
den ibm ein angesebener Politiker xuteii verden iässt.

Die einzigen benre, denen es von l^lerxen daran gelegen ist, dass die ZtandeseKre der
ArcKireKren rein bleibe, sind die virkiicben ArcbiteKren selber. 8ie allein erverben
durcb die OescKäfte des 'bages die Kenntnis, Künstieriscbe Legabung nnd bbrenbaf-
tigkeir eines Kandidaten rickrig einxuscbätxen und die stinkenden Locke aus dem

Leruf ausxuscbiiessen. 8ie mussten sicK xu ^lrc/?/te/eten/eÄ7Nmcr« xusammensckiiessen,

vie das die KecKtsanväite xur ^v/akrung ikrer LtandeseKre getan Kaben; diesen Kam-
mern stände das KecKr xu, neue IVlirgiieder aulxunekmen, okne sicK an ?rüfungs-
xeugnisse und dergieicken Dinge xu Kairen; sie mussten die staatiicke Anerkennung
geniessen, okne staatiicke binmiscbung xu duiden, bs väre aucb sebr davor xu var-
nen, Kandidaten auf ibre brfoige bei ^Vettbeverben bin aufxunebmen; denn im'v'ett-
beverbsvesen bar der niederträcbrige betrug seinen binxug gebairen, und es väre
gerade eine der vicbrigsten Aufgaben einer soicben ArcbireKtenKammer, Kier nnter
bleberveisung der ZcKuidigen an die öffentiicken Oericbte Ordnung xu scbaffen.

'Vir braucben aucb nicbr xu varten, bis der störrige eidgenössiscbe Oesetxgebungs-

bengst aufgebäumt ist. Da Kann jeder Kanton für sicb anfangen; am rascbesten Käme

man xum Aei, venn sicb die grossen 8räclte an die 8pitxe steiiten. 8ie leiden am
meisten unter den beutigen Verbäitnissen und verden am aulriebtigsten auf Abbiife
bedacbt sein.

Diese ArcbiteKtenKammern Könnten aus den Ortsgruppen des Lundes öcbveixer
ArcbireKten bervorgeben; dieser Könnte veiter besreben als Vereinigung der scbvei-
xeriscken ArcKiteKtenKammern. Die Ineilrage väre dann ganx einlack xu lösen: die

Abiturienten unserer und der anerkannten ausiändiseben recbniscben l-locbscbuien
Kaben oknekin das KecKr, sicK Dipiom-ArcKireKten xu nennen, ob sie den Leruf aus-
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üben oder nicht, ob sie Angestellte oder selbständig sind. Sonst dürften nur die
Mitglieder der Architektenkammern das Recht auf den Titel eines Architekten haben
und sonst niemand. Auch die Titel des Bauingenieurs und des Bautechnikers wäreit
zu schützen; jener wäre den Abiturienten der technischen Hochschulen, dieser den
Abiturienten der Techniken vorzubehalten. Da nach dem Grundsatz der Gewerbefreiheit,

wie er in unserer Verfassung niedergelegt ist, niemand daran verhindert werden
kann, gewerbsmässig bauliche Entwürfe herzustellen, so könnten die Nichtdiplomierten,

denen ja der Aufstieg zum Architekten, wenn sie die Achtung ihrer Berufsgenossen

besitzen, möglich ist, unter den freien Titeln Baumeister und Baufachmann wählen

oder sich einen neuen erfinden. Am wichtigsten wäre, dass keiner dieser
einstweilen Unzünftigen den Baubehörden Baupläne einreichen dürfte, ohne dass sie von
einem Mitglied der Architektenkammer genehmigt und gegengezeichnet wären. Damit
wäre eine Bauberatung ohne Aufstellung eines grossen Apparates geschaffen, die

anständigen unter den unzünftigen Entwerfern kämen nicht um ihr Brot und würden

richtig belehrt, die Baubehörden und die staatlichen Heimatschutz-Kommissionen
wären sehr entlastet und die Einflüsse der Baubürokratie auf den Baustil, die immer
fürchterlich waren, wären wohl ganz beseitigt. Und dann die Hauptsache: alle

schwindelhaften, reklametüchtigen, ungekonnten Bauten wären verunmöglicht.

Die Aufgaben einer Architektenkammer wären damit keineswegs erschöpft. Sie

wären die vorbereitende Instanz bei allen Bauaufgaben des Staates, beim Vorschlag
von Stadtplanerweiterungen, wo die Gefahr besteht, dass der politische Architekt
dem wirklich begabten Architekten das Wasser abgräbt, bei der Verbesserung der
Baugesetze, bei der Begutachtung von Entwürfen für staatliche Neubauten, bei der

Wiederherstellung alter Baudenkmäler, bei der Bestimmung der Baustellen für
Monumentalbauten, wo sich politische Behörden so oft durch zufälligen öffentlichen
Besitz und kleinliche Geldfragen zu Beschlüssen verleiten lassen, die für die Zukunft
sehr verderblich sind. Das wären die Aufgaben der Baukollegien, wie sie in
verschiedenen Städten bestehen, nur durch die freie Architektenschaft in ihrer Gesamtheit

statt durch einen von politischen Instanzen gewählten Ausschuss ausgeübt.

Der Heimatschutz könnte sich mit einer solchen Ordnung der Dinge, die eine bessere

Bebauung des Landes bedingen würde, leicht befreunden. Wir waren von jeher die

Freunde des Architekten, und bei der Gründung der Vereinigung ist fast kein einziger
wirklicher Architekt beiseite gestanden. Wir haben uns auch nie angemaßt, die
Architekten zu bemuttern oder auf die konservative Seite zu drängen und mussten nur
gegen Extravaganzen Stellung nehmen, die durch keine Notwendigkeit bedingt waren

und das einheitliche Bild der bebauten Landschaften so sehr bedrohten wie die

Extravaganzen des 19. Jahrhunderts, denen vom ersten Tag an unser Kampf galt.
Im fröhlichen Krieg gegen die Schmieranten und Pfuscher sind wir aber, die Architekten

und Heimatschützler, natürliche Verbündete. Und darum sollten auch die

jungen Architekten wieder mehr als das in der letzten Zeit geschehen ist, Anschluss

an den Heimatschutz suchen und dadurch Einfluss auf ihn gewinnen. Albert Baur.
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üben 06er nicnr, ob sie Angesleiire ocier selbsränciig sinä, 8onsr äürfren nur äie ivlic-
giieäer äer ArcbireKrenKammern äas KecKr aus äen Tilel eines ArcKiteKren Kaben
unä sonsr niernanci, Aucb äie Tirei äes Bauingenieurs unä äes BaulecbniKers värcir
xu scbütxen; jener väre äen Abiturienten äer teekniscken r-locksckuien, äieser äen
Abiturienten äer TecKniKen vorxubebalten. Da nacK äern Orunäsatx äerOeverbefrei-
Keir, vie er in unserer Verfassung nieäergeiegr isr, niernanci äaran verkinäerr veräen
Kann, geverbsmässig baulicke bntvürfe berxustellen, so Konnten äie IXiicbräiplomier-
ren, äenen ja äer Aufstieg xum ArcKiteKren, venn sie äie AcKrung ikrer Berufxgenos-
sen besitzen, rnögiick isr, unter äen freien Titeln Baumeister unä Baufacbmann väb-
len oäer sicK einen neuen erfincien, ^l«7 W?c/?NS5ten w^re, c/^j^ ^e/ner c/ie/er e/«55-

wel/en cVn^«n/ttZen c/en öÄ«/)e/?örc/en öa«^/««e einre/c/ie» c/«>/!e, c?/?ne c/«5^ 5?e vc?«

einem M^//ec/ c/er/lre/iekc/eten/eckmnzer ^ene/im^r «n^ AeZenizexe/c/inec w^ren. Damit
väre eine Bauberarung okne Aufstellung eines grossen Apparates gesckaffen, äie an-
stänäigen nnter äen unxünftigen bnrverfern Kämen nickt um ikr Lror unä vüräen
ricktig beiekrt, äie Baubebörclen unä äie staatiicken bleimatscbutx-Kommissionen
vären sekr entlastet unä äie Einflüsse äer BaubüroKrarie auf äen Baustil, äie immer
fürckterlick varen, vären voKI ganx beseitigt, blncl äann äie l^auptsacke: alle

sckvinäeikafren, rekiamerückrigen, ungekonnten Bauten vären verunmöglickt.

Die Aufgaben einer ArcbireKrenKammer vären äamir Keinesvegs erscböpfr. 8ie
vären äie vorbereitenäe Insranx bei aiien Bauaufgaben äes Staates, beim Vorscblag
von 8taätplanerveiterungen, vo äie (ZefaKr bestekt, äass äer poiitiscke ArcKiteKr
äem virkiick begabten ArcbireKten äas ^Vasser abgräbt, bei äer Verbesserung äer

Baugescrxe, bei äer Begutachtung von bntvürfen für staatbcbe IXleubauten, bei äer

V/ieclerKersteiiung alter BauäenKmäler, bei äer Bestimmung äer öausteiien für Vlo-
numentalbauren, v« sieb poiitiscke LeKöräen so ofr äurck xufälligen öffentlicken
Lesirx unä KieiniicKe (Zeläfragen xu Lescblüssen verleiten iassen, äie für äie Zukunft
sebr veräerblicb sinä. Das vären äie Aufgaben äer BauKoiiegien, vie sie in ver-
scbieäenen ötäären besreben, nur äurcb äie freie ArcbireKrenscbafr in ibrer Oesamr-
Keir statt äurck einen von poiitisckcn Instanxen geväkiten AusscKuss ausgeübt.

Der ITeimatscbutx Könnte sicb mir einer soicben Oränung äer Dinge, äie eine bessere

Bebauung äes bancles beclingen vüräe, leicbt befreunäen. V/ir varen von jeber äie

?reunäe äes ArcbiteKren, unä bei äer Orünclung äer Vereinigung isr fast Kein cinxiger
virklicber ArcbireKr beiseite gesranclen, ^Vir baben uns aucb nie angemaßt, äie Ar-
cbirebten xu bemuttern oäer auf äie Konservative Zeile xu clrängen unä mussten nur
gegen bxtravaganxen Stellung nebmen, äie äurcb Keine NlotvencligKeir beäingr va-
ren unä äas einbeirlicke Bilä äer bebauten banäscbafren so sebr beärobren vie äie

bxtravaganxen äes 19. ^abrbuncierrs, äenen vom ersten Tag an nnser Kampf galt,
Im fröblieben Krieg gegen äie 8cbmieranten unä bfuscber sinä vir aber, äie Arcbb
rekten unä ?leimatscbürxler, natürlicbe Verbünäete, Dnä äarum sollren aucb äie

jungen ArcKiteKren vieäer mekr als äas in äer ierxten x^eir gesckeken ist, AnscKluss

an äen r^eimatsckutx sucken nnä claclurck binfluss auf ibn gevinnen, ^1/öert öc?«r,
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